
Herzliche Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 

Datum: Samstag, 07. März 2026 
Beginn: 15:00 Uhr 
Ort: Gasthof Bacher, Vassach 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann Michael Gaggl

2. Totengedenken

3. Bericht des Obmannes

4. Verleihung der Auszeichnungen

5. Bericht des Kassiers

6. Bericht des Rechnungsprüfers

7. Antrag auf Entlastung des Vereinsvorstandes

8. Diskussionsrunde

9. Schlusswort des Obmannes

Mit imkerlichen Grüßen 
Obmann  
Michael Gaggl 

Schriftführerin  
BWM Bettina Schaumberger 

office@dieschaumberger.at 
0660 – 568 40 46     



 
WICHTIGE INFORMATIONEN! 
 
 
Beitragsordnung für 2026 
 
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2026 setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Beitrag für den Ö-Imkerbund   € 8,00 
Obligatorische Imkerversicherung *  € 10,00 für 50 Völker (1. Versicherungsblock) 
je weitere 50 Völker     (€ 15,00)für jeden weiteren Versicherungsblock 
Monatszeitschrift „Bienen aktuell“   € 22,10 
Beitrag für euren Bezirksverband  € 3,55 
Beitrag für unseren Verein   € 14,60 
Beitrag für den Landesverband  € 14,60 
                                                Grundbeitrag € 72,85 (für 50 Völker, 1 Versicherungsblock)  
Stockbeitrag: Für jedes Bienenvolk € 0,32  ________                                                                              
                                                         Gesamt: _______ 
 
Bei Vereinsbeitritten unterm Jahr ist immer der gesamte Mitgliedsbeitrag zu entrichten, 
da die Versicherung nicht aliquot abgerechnet werden kann. 
*Bei Mitgliedern ohne gemeldete Bienenvölker entfällt der Versicherungsbeitrag und 
der Stockbeitrag. 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist mit Erlagschein (oder mit Online-Überweisung) auf das Konto 
der Volksbank Wien AG: 
 

BZV-Villach  
IBAN: AT33 4300 0000 0002 9946  
BIC: VB0EAWWXXX 
Verwendungszweck: 
NAME und VÖLKERZAHL 
 
 

ACHTUNG! 

  Für die Auszahlung der Bestäubungsprämie ist der Nachweis der aktuellen     

  Faulbrutuntersuchung zu erbringen. 

 
Ein Austritt oder Änderung der Mitgliedsart kann nur zum 31.12. eines 
Jahres erfolgen und muss dem Vorstand mindestens 2 Monate vorher 
schriftlich bzw. mittels Austrittsformular mitgeteilt werden.  


